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Bekanntmachung 
der 7. Änderungssatzung zur Verbandssatzung des Zweckverbandes 
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld 
 

Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld hat entsprechend § 

42 Abs. 2 des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. S. 290), zuletzt geändert durch Artikel 

5 des Gesetzes vom 23. Juli 2013 (GVBl. S. 194, 201), die nachfolgend abgedruckte 

Änderungssatzung angezeigt. 

 

Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. 

 

Die 7. Änderungssatzung zur Verbandssatzung des Zweckverbandes Wasserversorgung und 

Abwasserentsorgung Obereichsfeld wird hiermit gemäß § 42 Abs. 3 Satz 1 ThürKGG amtlich bekannt 

gemacht. 

 

Hinweis: 

Die Verbandsmitglieder sollen entsprechend § 42 Abs. 3 Satz 5 ThürKGG in der für die 

Bekanntmachung ihrer Satzungen vorgesehenen Form auf diese Veröffentlichung hinweisen.  

 

 

Heilbad Heiligenstadt, 01.07.2024 

 

 

 

Dr. Frant 

Landrätin 
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7. Änderungssatzung zur Verbandssatzung des Zweckverbandes 
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld 
 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasser-entsorgung 

Obereichsfeld hat aufgrund der §§ 16 ff. des Thüringer Gesetzes über die Kommunale 

Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. 

Seite 290), zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes zur Änderung der Kommunalordnung und 

anderer Gesetze vom 23. Juli 2013 (GVBl. Seite 194), folgende Änderung der Verbandssatzung vom 

6. Februar 2012 in der Fassung der 6. Änderungssatzung vom 12. Dezember 2022 am 27. Juni 2024 

beschlossen: 

 

Artikel 1 

 

Der § 12, Verbandsausschuss, wird in Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 und 8 wie folgt neu gefasst: 

 

 

„2. Landgemeinde Uder, Asbach-Sickenberg und Dietzenrode/Vatterode,“ 

 

„8. Gemeinden Südeichsfeld, Nazza, Lauterbach, Bischofroda, Berka v. d. Hainich, Amt Creuzburg 

für die OT Ebenshausen, Frankenroda und Mihla.“ 
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Artikel 2 

 

Die Anlage 1 zu § 4 Abs. 1 Nr. 1 Verbandsmitglieder Wasserversorgung wird wie folgt neu 

gefasst: 

 

ANLAGE 1 

zur Verbandssatzung des „Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 

Obereichsfeld“ vom 06.02.2012 

 

Mitglieder des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Ober- 

eichsfeld - Bereich Wasserversorgung – und Anzahl der Stimmen: 

 

Verbandsmitglied Stimmen Verbandsmitglied Stimmen 

Amt Creuzburg für die OT 

Ebenshausen, Frankenroda und 

Mihla 

3 Krombach 1 

Arenshausen 2 Landgemeinde Uder 7 

Asbach-Sickenberg 1 Lauterbach 1 

Berka v. d. Hainich 1 Lindewerra 1 

Bischofroda 1 Marth 1 

Bornhagen 1 Nazza 1 

Burgwalde 1 Pfaffschwende 1 

Dieterode 1 Reinholterode 1 

Dietzenrode/Vatterode 1 Rohrberg 1 

Dingelstädt für die OS Kreuzebra 1 Rustenfelde 1 

Freienhagen 1 Schachtebich 1 

Fretterode 1 Schimberg 3 

Geisleden 1 Schwobfeld 1 

Geismar 2 Sickerode 1 

Gerbershausen 1 Steinbach 1 

Heilbad Heiligenstadt 19 Südeichsfeld für die OS 

Hallungen  

1 

Heuthen 1 Volkerode 1 

Hohengandern 1 Wahlhausen 1 

Kella 1 EW Wasser GmbH 1 

Kirchgandern 1   

Gesamt Bereich Wasser   69 
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Artikel 3 

 

Die Anlage 3 zu § 5 Verbandsgebiet Wasserversorgung wird wie folgt neu gefasst: 

 

ANLAGE 3 

zur Verbandssatzung des „Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 

Obereichsfeld“ vom 06.02.2012 

 

Räumlicher Wirkungsbereich des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 

Obereichsfeld für den Bereich Wasserversorgung 

 

Gemeinde / Stadt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinde / Stadt 

OT Ebenshausen, Frankenroda und 

Mihla der Gemeinde Amt Creuzburg 

Kirchgandern 

Arenshausen Krombach 

Asbach-Sickenberg Landgemeinde Uder 

Berka v. d. Hainich Lauterbach 

Bischofroda Lindewerra 

Bornhagen Marth 

Burgwalde Nazza 

Dieterode Pfaffschwende 

Dietzenrode/Vatterode Reinholterode 

OS Kreuzebra der Stadt Dingelstädt Rohrberg 

Freienhagen Rustenfelde 

Fretterode Schachtebich 

Geisleden Schimberg 

Geismar Schwobfeld 

Gerbershausen Sickerode 

Heilbad Heiligenstadt Steinbach 

Heuthen OS Hallungen der Landgemeinde 

Südeichsfeld  

Hohengandern Volkerode 

Kella Wahlhausen 
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Artikel 4 

 

Die Anlage 2 zu § 4 Abs. 1 Nr. 2 Verbandsmitglieder Abwasserentsorgung wird wie folgt 

neu gefasst: 

 

ANLAGE 2 

zur Verbandssatzung des „Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 

Obereichsfeld“ vom 06.02.2012 

 

Mitglieder des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Ober- 

eichsfeld – Bereich Abwasserentsorgung – und Anzahl der Stimmen: 

 

Verbandsmitglied Stimmen Verbandsmitglied Stimmen 

Amt Creuzburg für die 

OT Ebenshausen, 

Frankenroda und. Mihla 

3 Küllstedt 2 

Arenshausen 2 Landgemeinde Uder  7 

Asbach-Sickenberg 1 Lauterbach 1 

Berka v. d. Hainich 1 Leinefelde-Worbis für d. OT Beuren 2 

Bischofroda 1 Lindewerra 1 

Bodenrode-Westhausen 2 Marth 1 

Bornhagen 1 Mühlhausen für den OT Hollenbach 1 

Burgwalde 1 Nazza 1 

Büttstedt 1 Pfaffschwende 1 

Dieterode 1 Reinholterode 1 

Dietzenrode/Vatterode 1 Rohrberg 1 

Dingelstädt 13 Rustenfelde 1 

Effelder 2 Schachtebich 1 

Freienhagen 1 Schimberg 3 

Fretterode 1 Schwobfeld 1 

Geisleden 1 Sickerode 1 

Geismar 2 Steinbach 1 

Gerbershausen 1 Südeichsfeld  7 

Großbartloff 1 Unstruttal für die OT Horsmar, 

Dörna, Lengefeld und Zaunröden 

2 

Heilbad Heiligenstadt 19 Volkerode 1 

Heuthen 1 Wachstedt 1 

Hohengandern 1 Wahlhausen 1 

Kella 1 Wiesenfeld 1 

Kirchgandern 1 Wingerode 2 

Krombach 1 EW Wasser GmbH 1 

Gesamt Bereich 

Abwasser 

  104 
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Artikel 5 

 

Die Anlage 4 zu § 5 Verbandsgebiet Abwasserentsorgung wird wie folgt neu gefasst: 

 

ANLAGE 4 

zur Verbandssatzung des „Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 

Obereichsfeld“ vom 06.02.2012 

 

Räumlicher Wirkungsbereich des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 

Obereichsfeld für den Bereich Abwasserentsorgung 

 

 

Gemeinde / Stadt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinde / Stadt 

OT Ebenshausen, Frankenroda und 

Mihla der Gemeinde Amt Creuzburg 

Küllstedt 

Arenshausen Landgemeinde Uder 

Asbach-Sickenberg Lauterbach 

Berka v. d. Hainich OT Beuren der Stadt Leinefelde-Worbis 

Bischofroda Lindewerra 

Bodenrode-Westhausen Marth 

Bornhagen OT Hollenbach der Stadt Mühlhausen 

Burgwalde Nazza 

Büttstedt Pfaffschwende 

Dieterode Reinholterode 

Dietzenrode/Vatterode Rohrberg 

Dingelstädt Rustenfelde 

Effelder Schachtebich 

Freienhagen Schimberg 

Fretterode Schwobfeld 

Geisleden Sickerode 

Geismar Steinbach 

Gerbershausen Südeichsfeld 

Großbartloff OT Horsmar, Dörna, Lengefeld und 

Zaunröden der Gemeinde Unstruttal 

Heilbad Heiligenstadt Volkerode 

Heuthen Wachstedt 

Hohengandern Wahlhausen 

Kella Wiesenfeld 

Kirchgandern Wingerode 

Krombach  
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Artikel 6 

 

Die 7. Änderungssatzung der Verbandssatzung tritt am 01.07.2024 in Kraft.  

 

 

 

 

ausgefertigt: 

 

 

Heilbad Heiligenstadt, 01.07.2024 

 

 

 

 Adrian Grieß      - Siegel -  

Verbandsvorsitzender 

 

 

 

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die sich aus der Thüringer 

Kommunalordnung oder aus einer aufgrund der Thüringer Kommunalordnung erlassenen Vorschrift  

ergeben, ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung dieser 

Satzung gegenüber dem Zweckverband unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 

begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. Ausgenommen sind die Vorschriften über die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung. 

 

 

Öffentliche Stellenausschreibungen 
 

 

Sachbearbeiter Vormundschaften/Pflegschaften (m/w/d) im Jugendamt 
 

Der Landkreis Eichsfeld beabsichtigt, zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als  

 

Sachbearbeiter Vormundschaften/Pflegschaften (m/w/d) 

 

im Jugendamt in Vollzeitbeschäftigung (39/39) befristet zur Mutterschutz- und 

Elternzeitvertretung bis 20.04.2025 zu besetzen. 

 

Das Aufgabengebiet umfasst u. a. folgende Schwerpunkte: 

 

 Führung von Vormundschaft, u. a.: 

 

 die gesetzliche Vertretung von minderjährigen Kindern und Jugendlichen im Rahmen von 

Vormundschaften und Pflegschaften (Ausübung der Personen- und Vermögenssorge) 

 Einleitung von Maßnahmen zur persönlichen Förderung und Gewährleistung der Pflege 

und Erziehung des Mündels 

 Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von regelmäßigen Mündelbesuchen in 

deren gewöhnlichem Umfeld 

 Einholung, Auswertung von Gutachten und daraus resultierende Initiierung von Hilfen 

und Unterstützungsangeboten 

 Statusklärung und Klärung der familiären Situation der Mündel, rechtliche Möglichkeiten 

der Familienzusammenführung zusammentragen 
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 Gerichtliche Verfahren/Rechtsbehelfe/Rechtsmittel 

 

 Prozessführung und Vertretung der Kinder und Jugendlichen in familiengerichtlichen 

Verfahren sowie in allen erforderlichen Rechtsgeschäften 

 Durchsetzung gerichtlicher Anordnungen 

 

 Netzwerkarbeit 

 

 Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Arbeitsgemeinschaften, Teilnahme 

an Teamberatungen, Erfüllung des Teamkontrakt 

 die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, Personen, Fachdiensten und Behörden 

sowie anderen Beteiligten 

 

Ihr Profil: 

 

Sie verfügen über: 

 

 eine Ausbildung mit abgeschlossenem Fachhochschulstudium im Bereich 

Sozialarbeit/Sozialpädagogik jeweils mit staatlicher Anerkennung und/oder im Bereich 

Verwaltung (z.B. Public Management, Public Administration, Öffentliche Verwaltung, Öffentliche 

Verwaltungswirtschaft) 

 die Befähigung für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst, den 

Angestelltenlehrgang II oder den Abschluss als Rechtspfleger 

 ein abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit oder der Sozialpädagogik jeweils mit 

staatlicher Anerkennung oder der Sozialwissenschaften 

 Erfolgreiche Teilnahme an Fortbildungen zu „Vormundschaften“ oder Bereitschaft zur Teilnahme 

an zertifizierten Fortbildungsmodulen 

 besondere Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen Pädagogik, Recht und Verwaltung, 

Psychologie, Soziologie 

 eine engagierte, belastbare und flexibel einsetzbare Persönlichkeit mit hoher 

Organisationsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Verhandlungsgeschick und Teamfähigkeit  

 ein hohes Maß an Eigeninitiative und selbständiges Arbeiten auch unter Termindruck 

 eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und interkulturelle Kompetenzen 

 

Wir bieten: 

 

 tarifgerechte Bezahlung, Eingruppierung erfolgt in die Entgeltgruppe 9 c TVöD 

 30 Arbeitstage Erholungsurlaub im Kalenderjahr 

 regelmäßige Team-Supervisionen sowie kollegiale Fallberatung 

 stellenbezogene Fortbildungsmöglichkeiten 

 tarifliche Jahressonderzahlung 

 vermögenswirksame Leistungen 

 betriebliche Altersvorsorge (ZVK Thüringen) 

 monatlicher Sachbezug sowie einmalig zum Geburtstag 

 Möglichkeit der Nutzung des TV-Fahrradleasings 

 

Falls Sie den Anforderungen der Stelle entsprechende Qualifikation vorweisen können und Interesse 

an dieser Tätigkeit haben, richten Sie Ihre Bewerbung ausschließlich online über das 

Bewerbermanagementportal INTERAMT (Registrierung notwendig, zum Start Ihrer Online-

Bewerbung klicken Sie bitte auf den Button „Online bewerben“ am rechten Rand dieser Seite) bis 

zum 03.07.2024 (Bewerbungseingang) an den Landkreis Eichsfeld. Bewerbungen, die per 

Post oder E-Mail eingehen, können nicht berücksichtigt werden. 

 

Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage: 

 

www.kreis-eic.de/datenschutzerklaerung-fachaemter.html  

 

 

http://www.kreis-eic.de/datenschutzerklaerung-fachaemter.html
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Koordination für die kommunale präventive Senioren- und Pflegearbeit 
(m/w/d) im Sozialamt 
 

Der Landkreis Eichsfeld beabsichtigt, zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle  

 

Koordination für die kommunale präventive Senioren- und Pflegearbeit (m/w/d) 

 

in Vollzeitbeschäftigung (39 WoStd.) im Sozialamt unbefristet zu besetzen. 

 

Das Aufgabengebiet umfasst u. a. folgende Schwerpunkte: 

 

Koordination und Projektumsetzung 

 

 Etablierung, Begleitung und Umsetzung des Modellprojektes zur Stärkung des Ehrenamtes im 

Landkreis Eichsfeld 

 Entwicklung und Definition von Qualitätsstandards im Rahmen der Projektumsetzung 

 Überwachung der Einhaltung aller Programmtermine 

 Weiterentwicklung und Umsetzung des Projektkonzeptes 

 Öffentlichkeitsarbeit und Bewerbung des Modellprojektes 

 Entwicklung und Führung eines Kontroll- und Berichtswesens 

 Erarbeitung von öffentlichkeitswirksamen Dokumenten (u. a. einen Vorsorgeordner) 

 Bedarfsorientierte Budgetplanung 

 Entwicklung und Initiierung von sozialräumlichen Angeboten für ältere Menschen 

 Dokumentation und Evaluation der Tätigkeit (jährlicher Qualitätsbericht) 

 Ehrenamtsakquise im Rahmen der Umsetzung des Modellprojektes 

 Einführung, Betreuung und Förderung der ehrenamtlichen Seniorenlosten und 

Seniorenlotsinnen 

 Organisation und Teilnahme an Arbeitsgruppen zur stetigen Entwicklung des Modellprojektes 

 

Netzwerkarbeit 

 

 Kooperationen mit einschlägigen Partnern etablieren, pflegen und Vereinbarungen schließen 

 Aufbau internen und externen von Kooperations-, Vernetzungs- und Sozialraumstrukturen 

 Fachliche Anleitung und Begleitung der ehrenamtlichen Seniorenlotsinnen und Seniorenlotsen 

 Vernetzung des Projektes mit anderen Angeboten und Maßnahmen im Rahmen der 

integrierten Sozialplanung 

 Selbstständiger Aufbau eines tragfähigen Netzwerkes im zuständigen Planungsbereich (z. B. 

Ortsteilbürgermeister, Vereine, Verbände, kirchliche Träger) 

 Zuarbeit für den Bereich Sozialplanung 

 Regelmäßiger Austausch mit den Fachkräften des Sozialamtes 

 Erarbeitung von geeigneten Maßnahmen, Kampagne und Veranstaltungen zur Umsetzung 

 

Verwaltungstätigkeiten 

 

Beratung und Präventionsarbeit 

 

 Beratung von älteren Menschen in allen Fragen der Alltagsbewältigung 

 Unterstützung bei der Erstellung von Anträgen etc. 

 Vermittlung von Angeboten, Dienstleistungen und anderen Hilfen für ältere Menschen 

 Aktivierung der gesellschaftlichen Teilhabe / Ehrenamtsarbeit  

 Fallweise Weitervermittlung an spezialisierte Beratungsstellen 

 Beratung zu allen für wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden 

gesundheitsfördernden, präventiven, rehabilitativen und sonstigen pflegerischen und sozialen 

Hilfs- und Unterstützungsangeboten 

 Fortschreibung einer Angebotslandkarte für pflegerische und soziale Hilfs- und 

Unterstützungsangebote 

 Eigenständige Verweisberatung mit Informationen Beratungsstellen 
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Ihr Profil: 

 

Sie (m/w/d) verfügen über: 

 

 eine abgeschlossene mindestens dreijährige Ausbildung im sozial- und 

gesundheitspädagogischen Bereich oder eine abgeschlossene mindestens dreijährige 

Ausbildung eines Gesundheits-, Kranken- oder Pflegeberufes 

 anwendungssichere EDV-Kenntnisse (MS Office) und die Bereitschaft zur Teilnahme an 

Schulungs- und Fortbildungsveranstaltungen (Soziales, EDV-Fachanwendungen) werden 

erwartet 

 Fachkenntnisse im Bereich der Seniorenarbeit und im Sozialrecht  

 ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit  

 Freude an der selbstständigen Tätigkeit in Netzwerken 

 die Fähigkeit zu konzeptionellen, eigenständigen und kreativen Arbeiten 

 Einfühlungsvermögen im Umgang mit älteren Menschen 

 Kenntnisse über Ehrenamtsstrukturen und Netzwerke 

 

Wir bieten: 

 

 tarifgerechte Bezahlung, Eingruppierung erfolgt in die Entgeltgruppe 9 a TVöD 

 Möglichkeit der Vereinbarung von mobiler Arbeit (Homeoffice) 

 30 Arbeitstage Erholungsurlaub im Kalenderjahr 

 stellenbezogene Fortbildungsmöglichkeiten 

 tarifliche Jahressonderzahlung 

 vermögenswirksame Leistungen 

 betriebliche Altersvorsorge (ZVK Thüringen) 

 monatlicher Sachbezug sowie einmalig zum Geburtstag 

 Möglichkeit der Nutzung des TV-Fahrradleasings 

 

Falls Sie eine den Anforderungen der Stelle entsprechende Qualifikation vorweisen können und 

Interesse an dieser Tätigkeit haben, richten Sie Ihre Bewerbung ausschließlich online über das 

Bewerbermanagementportal INTERAMT (Registrierung notwendig, zum Start Ihrer Online-

Bewerbung klicken Sie bitte auf den Button „Online bewerben“ am rechten Rand dieser Seite) bis 

zum 14.07.2024 (Bewerbungseingang) an den Landkreis Eichsfeld. Bewerbungen, die per 

Post oder E-Mail eingehen, können nicht berücksichtigt werden. 

 

Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage: 

 

www.kreis-eic.de/datenschutzerklaerung-fachaemter.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kreis-eic.de/datenschutzerklaerung-fachaemter.html
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Sachbearbeiter Poststelle (m/w/d) im Hauptamt 
 

Der Landkreis Eichsfeld beabsichtigt, zum 01.01.2025 eine Stelle als 

 

Sachbearbeiter Poststelle (m/w/d) 

 

im Hauptamt in Vollzeitbeschäftigung (39 WoStd.) unbefristet zu besetzen. 

 

Das Aufgabengebiet umfasst u. a. folgende Schwerpunkte: 

 

Digitalisierung nach TR-RESISCAN 

 

 Postzuordnung zu Organisationseinheiten 

 Vorbereitung der zu digitalisierenden Papierbelege 

 Digitalisierung der Papierbelege nach definierten Prozessschritten unter Beachtung der 

Schutzbedarfsanalyse sowie der Verfahrensbeschreibung 

 Prüfung der Übereinstimmung von Papierbeleg und Digitalisat mit nachfolgender elektronischer 

Signatur 

 Zwischenarchivierung 

 Bildung von Stapeln zum Massenimport von Schriftstücken 

 

Post- und Zustelldienst/ Poststelle 

 

 Briefkastenleerung, Entgegennehmen, Öffnen, Prüfen (Vollständigkeit), Stempeln, Sortieren und 

Verteilen der Eingangspost sowie der Hauspost/ Kurierpost  

 Verteilung der elektronischen Posteingänge der Poststelle (poststelle@kreis-eic.de) 

 Weiterleitung der Nachrichten des besonderen Behördenpostfaches 

 Sortieren und Frankieren der Ausgangspost nach Kostenstellen entsprechend der Rabattverträge 

mit der Deutschen Post 

 Erstellen von Einlieferungsbelegen für die Ausgangspost bei der Deutschen Post AG 

 gesonderte Bearbeitung der eingehenden und ausgehenden Einschreibesendungen 

 gesonderte Sortierung der Eingangsrechnungen für die Digitalisierung im DMS 

 Registrierung der Paketsendungen 

 Durchführen von Kleinstreparaturen sowie kleineren Wartungsarbeiten an der Frankiermaschine  

 Bedienung und Aufladung der Frankiermaschine 

 Beauftragung von Wartungsarbeiten im Rahmen der bestehenden Wartungsverträge der 

Frankiermaschine 

 Beratung der Mitarbeiter zu sämtlichen Fragen des Postverkehrs 

 

Pforte/ Telefonvermittlung 

 

 Erteilen von Auskünften an ratsuchende Bürger 

 Annahme und Vermittlung eingehender Telefonanrufe 

 Absicherung der telefonischen Erreichbarkeit der Kreisverwaltung 

 

Ihr Profil: 

 

Sie (m/w/d) verfügen über 

 

 eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf, bevorzugt 

in einem Beruf (Verwaltung, Wirtschaft, Technik, Handwerk) mit Bezug zu den beschriebenen 

Aufgaben 

 gute EDV-Kenntnisse (Erfahrung mit Dokumentenmanagementsystemen wäre wünschenswert) 

 die Fähigkeit zum analytischen und strategischen Denken, zur Selbst - und Datenorganisation 

sowie zu schneller und effizienter Arbeit  

 Verantwortungsbewusstsein 

 Detailgenauigkeit 
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Wir bieten: 

 

 tarifgerechte Bezahlung, Eingruppierung erfolgt in die Entgeltgruppe 6 TVöD 

 30 Arbeitstage Erholungsurlaub im Kalenderjahr 

 stellenbezogene Fortbildungsmöglichkeiten 

 tarifliche Jahressonderzahlung 

 vermögenswirksame Leistungen 

 betriebliche Altersvorsorge (ZVK Thüringen) 

 monatlicher Sachbezug sowie einmalig zum Geburtstag 

 

Falls Sie eine den Anforderungen der Stelle entsprechende Qualifikation vorweisen können und 

Interesse an dieser Tätigkeit haben, richten Sie Ihre Bewerbung ausschließlich online über das 

Bewerbermanagementportal INTERAMT (Registrierung notwendig, zum Start Ihrer Online-

Bewerbung klicken Sie bitte auf den Button „Online bewerben“ am rechten Rand dieser Seite) bis 

zum 14.07.2024 (Bewerbungseingang) an den Landkreis Eichsfeld. Bewerbungen, die per 

Post oder E-Mail eingehen, können nicht berücksichtigt werden. 

 

Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage: 

 

www.kreis-eic.de/datenschutzerklaerung-fachaemter.html  
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Sachbearbeiter KFZ – Zulassung (Vollzugsdienst/ Halterangelegenheiten) 
(m/w/d) im Rechts- und Ordnungsamt 
 

Der Landkreis Eichsfeld beabsichtigt, zum nächstmöglichen Zeitpunkt zwei Stellen als  

 

Sachbearbeiter KFZ – Zulassung (Vollzugsdienst/ Halterangelegenheiten) (m/w/d) 

 

in Vollzeitbeschäftigung (39 WoStd.) im Rechts- und Ordnungsamt unbefristet zu besetzen. 

 

Das Aufgabengebiet umfasst u. a. folgende Schwerpunkte: 

 

 Bearbeitung von KFZ-Zulassungsvorgängen (Publikumsverkehr) 

 

 Bearbeitung von Anträgen auf Zulassung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, sowie 

Verfahren zur Wiederzulassung nach Außerbetriebsetzung 

 Bearbeitung von Verfahren zur Umschreibung von Fahrzeugen innerhalb des 

Zulassungsbezirkes und von Fahrzeugen aus anderen Zulassungsbezirken 

 Bearbeitung von Verfahren zur Änderung der Erfassungsunterlagen (Änderung der 

Halterdaten, Versicherungsdaten, technische Änderungen am Fahrzeug) 

 Bearbeitung von Verfahren zur Erteilung von Betriebserlaubnissen nach der FZV und 

Erteilung von Einzelgenehmigungen nach EG-FGV 

 

 Bearbeitung von Verfahren zur Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen 

 

 Zuteilung von Sonderkennzeichen (Kurzzeitkennzeichen, Ausfuhrkennzeichen, 

Oldtimerkennzeichen, rote Dauerkennzeichen) 

 Bearbeitung und Überwachung von Aufbietungen der Zulassungsbescheinigung Teil II, 

Ausstellung von Ersatzdokumenten 

 Bearbeitung von Mitteilungen, Anzeigen und Auskunftsersuchen (Adressänderungen, 

Veräußerungsanzeigen, Umschreibungsmitteilungen, KBA-Mitteilungen, 

Registerauskünfte) 

 Bearbeitung von Versicherungsanzeigen, Steueranzeigen, Mängelanzeigen, Anzeigen 

wegen Überschreitung der HU 

 Erteilung von Auskünften und Beratung in Zulassungsfragen 

 

 Vollzugsdienst 

 

 Bearbeitung sämtlicher Aufträge im Rahmen der Fahrzeugzulassungsverordnung (Vollzug 

als Auftragstätigkeit) und der damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten 

(Ermittlungen, systemseitige Erfassungen, etc.) 

 Halterpflichten mit Rechnungslegung, Rechtsmittel 

 Bearbeitung von Verfahren bei Verstoß gegen das Pflichtversicherungs- und 

Steuergesetz, sowie bei Anzeige von Fahrzeugmängeln incl. Rechnungslegung 

(Haushaltsbearbeitung) 

 Bearbeitung von Verfahren zur Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen 

 Erstellung und Überwachung von Verfügungen zur Betriebsuntersagung, Einleitung von 

Sachfahndungen 

 Erstellung und Bearbeitung von Amtshilfeersuchen bei fehlendem Versicherungsschutz 

und Standortwechsel von Kraftfahrzeugen 

 Erbenermittlung 

 Einleitung bzw. Beantragung von rechtlichen Maßnahmen bei Verstößen gegen das 

Pflichtversicherungsgesetz, Androhung von Zwangsgeld; Einleitung von 

Vollstreckungsverfahren 

 Zusammenarbeit mit externen Behörden, Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft 

 Zuarbeiten an das Finanzverwaltungsamt (Empfehlungen zur Forderungsniederschlagung, 

Empfehlung zu Insolvenzverfahren, Kassenangelegenheiten) 

 Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren 
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 Kostenbescheide Vollzugsdienst 

 

 Erstellung von Kostenbescheiden für Einsätze des Vollzugsdienstes im Rahmen der 

zwangsweisen Außerbetriebsetzung 

 

Ihr Profil: 

 

Sie (m/w/d) verfügen über: 

 

 die Befähigung für den mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst, Ausbildung zum 

Verwaltungsfachangestellten, Angestelltenlehrgang I, Kaufmann für Büromanagement oder 

eine nachweisliche Berufserfahrung von mindestens 6 Monaten im Bereich der KFZ-Zulassung 

innerhalb der letzten 5 Jahre 

 anwendungssichere EDV-Kenntnisse (MS Office) und die Bereitschaft zur Teilnahme an 

Schulungs- und Fortbildungsveranstaltungen (Soziales, EDV-Fachanwendungen) werden 

erwartet 

 strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise auch unter Termindruck 

 engagierte, belastbare und flexibel einsetzbare Persönlichkeit mit hoher 

Organisationsfähigkeit 

 Fähigkeiten zum abstrakten und analytischen Denken 

 ein hohes Maß an Eigeninitiative und selbständiges Arbeiten wird vorausgesetzt  

 wünschenswert ist eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit  

 

Wir bieten: 

 

 tarifgerechte Bezahlung, Eingruppierung erfolgt in die Entgeltgruppe 6 TVöD 

 Möglichkeit der Vereinbarung von mobiler Arbeit (Homeoffice) 

 30 Arbeitstage Erholungsurlaub im Kalenderjahr 

 stellenbezogene Fortbildungsmöglichkeiten 

 tarifliche Jahressonderzahlung 

 vermögenswirksame Leistungen 

 betriebliche Altersvorsorge (ZVK Thüringen) 

 monatlicher Sachbezug sowie einmalig zum Geburtstag 

 Möglichkeit der Nutzung des TV-Fahrradleasings 

 

Falls Sie eine den Anforderungen der Stelle entsprechende Qualifikation vorweisen können und 

Interesse an dieser Tätigkeit haben, richten Sie Ihre Bewerbung ausschließlich online über das 

Bewerbermanagementportal INTERAMT (Registrierung notwendig, zum Start Ihrer Online-

Bewerbung klicken Sie bitte auf den Button „Online bewerben“ am rechten Rand dieser Seite) bis 

zum 14.07.2024 (Bewerbungseingang) an den Landkreis Eichsfeld. Bewerbungen, die per 

Post oder E-Mail eingehen, können nicht berücksichtigt werden. 

 

Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage: 

 

www.kreis-eic.de/datenschutzerklaerung-fachaemter.html  
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Landkreis Eichsfeld, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt 
 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung nach § 40 I 1 

Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II), §§ 37, 65 I 1 Sozialgesetzbuch 
(SGB) Zehntes Buch (X), § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
 

 

Der Landkreis Eichsfeld, Jobcenter hat gegen 

 

Kristina Tirpak als gesetzliche Vertreterin für Andrii Tirpak 

 

zuletzt wohnhaft: 

 

Dingelstädter Str. 55 37308 Heilbad Heiligenstadt  

 

am 28.05.2024 einen Bescheid erlassen. 

 

Aktenzeichen: 9040/265184/L4H44  

 

Zum Zwecke der öffentlichen Zustellung wird hiermit bekanntgegeben, dass der Bescheid beim 

Landkreis Eichsfeld, Jobcenter, 37308 Heilbad Heiligenstadt, Leinegasse 8 hinterlegt ist. 

Ermittlungen über den aktuellen Aufenthaltsort sind ergebnislos verlaufen. 

 

Kristina Tirpak wird hiermit aufgefordert, den Bescheid selbst oder durch einen bevollmächtigten 

Vertreter in Empfang zu nehmen. 

 

Der Bescheid gilt gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz als zugestellt, wenn seit dem Tag des 

Aushangs zwei Wochen verstrichen sind. Durch diese Verfügung werden ab diesem Zeitpunkt Fristen 

in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

 

Heilbad Heiligenstadt, den 04.06.2024  

 

 

Landkreis Eichsfeld 

 

im Auftrag 

 

 

 

Richter 

Amtsleiterin 

Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig. 
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Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld,  

Philipp-Reis-Straße 2, 37308 Heilbad Heiligenstadt 
 

Bekanntmachung 

Feststellung des Jahresabschlusses 2023 des Zweckverbandes 

Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld 
 

I. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2023 

 

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2023, 

der mit einer Bilanzsumme 

für den Bereich Wasserversorgung  in Höhe von     22.748.780,43 € 

 für den Bereich Abwasserentsorgung in Höhe von   165.960.017,61 € 

und 

im Bereich Wasserversorgung 

mit einem Jahresüberschuss  in Höhe von    5.728,98 € 

 

im Bereich Abwasserentsorgung 

mit einem Jahresüberschuss  in Höhe von    8.062,04 € 

 

abschließt, wird festgestellt und genehmigt. 

 

2. Gemäß § 8 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung 

wird der 

Jahresüberschuss im Bereich Wasserversorgung 

       in Höhe von    5.728,98 € 

und der 

Jahresüberschuss im Bereich Abwasserentsorgung 

       in Höhe von    8.062,04 € 

 

der Allgemeinen Rücklage zugeführt und dienen als Ausgleichsrücklage für zukünftige 

Geschäftsjahre. 

 

Der Verbandsvorsitzenden und der Werkleitung wird für das Jahr 2023 Entlastung erteilt.  

 

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

 

An den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld, Heilbad 

Heiligenstadt  

 

Prüfungsurteile 

 

Wir haben den Jahresabschluss des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 

Obereichsfeld, Heilbad Heiligenstadt, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der 

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 

sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – 

geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Zweckverbandes Wasserversorgung und 

Abwasserentsorgung Obereichsfeld, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 

2023 geprüft. 
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  

 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 

der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Zweckverbandes zum 31. Dezember 

2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 

2023 und  

 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 

Zweckverbandes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 

Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und 

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 

die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.  

 

Grundlage für die Prüfungsurteile  

 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit  

§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 

Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 

des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 

beschrieben. Wir sind von dem Zweckverband unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 

handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 

Berufspflichten in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 

Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 

Anforderungen erfüllt. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 

sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu 

dienen.  

 

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für den Jahresabschluss und den Lagebericht  

 

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen 

Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbandes vermittelt. Ferner ist der gesetzliche 

Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen 

Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines 

Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von 

dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder 

Irrtümern ist. 

 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die 

Fähigkeit des Zweckverbandes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 

Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, 

auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 

bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.  
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Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes vermittelt sowie in allen 

wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutsc hen gesetzlichen 

Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. 

Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), 

die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den 

anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende 

geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.  

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts  

 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 

Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder 

Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 

Zweckverbandes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit 

den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 

Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 

sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 

zum Lagebericht beinhaltet.  

 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 

wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen 

Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 

vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 

dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 

Adressaten beeinflussen.  

 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus  

 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im 

Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen 

und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 

Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 

Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche  

falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern 

resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen 

kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 

Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.  

 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 

internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 

Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 

angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme 

des Zweckverbandes abzugeben.  

 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter 

dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängende Angaben.  
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• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Vertreter 

angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, 

auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 

Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 

Fähigkeit des Zweckverbandes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. 

Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir 

verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im 

Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser 

jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 

Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise . 

Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Zweckverband 

seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.  

 

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der 

Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse 

so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbandes vermittelt. 

 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 

Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Zweckverbandes.  

 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten 

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 

Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von 

dem gesetzlichen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die 

sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein 

eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 

liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 

künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.  

 

Wir erörtern mit dem für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 

und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 

bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unser Prüfung feststellen.  

 

 

Kassel, den 22. März 2024  

 

 

Strecker Berger + Partner mbB 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 

Rechtsanwälte 

 

 

 

 

Andreas Fehr   Marco Schumacher 

         Wirtschaftsprüfer     Wirtschaftsprüfer“ 
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III. Auslegungshinweis  

 

Der Jahresabschluss 2023 und der Lagebericht liegen in der Zeit vom 

 

02.07.2024 bis 19.07.2024 

 

im Sitz des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld, Philipp-Reis-

Str. 2, 37308 Heilbad Heiligenstadt zu den üblichen Dienstzeiten öffentlich aus. Nachrichtlich liegen 

in dem genannten Zeitraum der Jahresabschluss 2022 und der Lagebericht zu den Sprechzeiten im 

Sitz der jeweiligen Verwaltungsgemeinschaft sowie zu den Sprechzeiten der Bürgermeister der zum 

Zweckverband gehörenden Verbandsgemeinden öffentlich aus. 

 

 

Heilbad Heiligenstadt, 01.07.2024 

 

 

 

Adrian Grieß       - Siegel – 

Verbandsvorsitzender 
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